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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festset-
zungen und örtlichen Bauvorschriften:  

 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  

Rechtsgrundlagen 

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634) 

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
21.11.2017 (GBl. S. 612, 613) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 19.06.2018 (GBl. S. 221) 

 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Im allgemeinen Wohngebiet sind die gemäß § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zu-
lässigen Nutzungen unzulässig.  

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist der Planzeichnung zu entnehmen und wird 
bestimmt durch die Festsetzung von  

 der Grundflächenzahl (GRZ), 
 der Zahl der Vollgeschosse (Z),  
 der Traufhöhe (TH) und  
 der Firsthöhe (FH). 

1.2.1 Die maximale Traufhöhe wird am Schnittpunkt Außenwand/äußere Dachhaut ge-
messen und ist entsprechend dem Planeintrag bezogen auf Normalnull (NN). 

1.2.2 Die maximale Firsthöhe wird am Dachfirst des Gebäudes gemessen und ist ent-
sprechend dem Planeintrag bezogen auf Normalnull (NN). 

1.3 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Als Bauweise gilt die offene Bauweise. Der zulässige Haustyp ist der Planzeich-
nung zu entnehmen. 

1.4 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

1.4.1 Maßgebend für die überbaubare Grundstücksfläche (Baufenster) sind die festge-
setzten Baugrenzen im zeichnerischen Teil. 
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1.4.2 Untergeordnete Bauteile wie Gesimse, Eingangs- und Terrassenüberdachungen, 
sowie Vorbauten wie Wände, Erker, Balkone, Tür- und Fenstervorbauten dürfen 
die Baugrenzen bis zu 1,50 m überschreiten, wenn sie nicht breiter als 5 m sind. 
Dachvorsprünge dürfen die Baugrenzen auf der gesamten Länge um bis zu 0,50 
m überschreiten; maßgebend ist der äußerste Begrenzungspunkt (z. B. Außenkan-
te Dachrinne). 

1.5 Garagen, Carports, Stellplätze und Nebenanlagen                                             
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB sowie §§ 12, 14 und 23 (5) BauNVO) 

1.5.1 Garagen, Carports und Stellplätze sind außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
fläche nur innerhalb der im zeichnerischen Teil als Flächen für Garagen, Carports 
und Stellplätze festgesetzten Flächen zulässig.  

1.5.2 Zwischen Garagen –bzw. Carportöffnung und öffentlicher Verkehrsfläche ist ein 
Stauraum von mindestens 5 m einzuhalten. Garagen und Carports, die parallel 
zum öffentlichen Verkehrsraum erstellt werden, (d.h. Öffnung nicht direkt zum 
Straßenraum) müssen zur Straßenverkehrsfläche einen Abstand von mindestens 
1 m einhalten. 

1.5.3 Hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen von mehr als 40 m³ Brut-
torauminhalt sind, mit Ausnahme von Schwimmbädern und ebenerdigen Terras-
sen, nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) zulässig. 

1.6 Einfahrtbereiche (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) 

Die Ein- und Ausfahrt über das Flst.Nr. 1291 ist unzulässig.  

1.7 Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 

Auf den privaten Grünflächen sind baulichen Anlagen unzulässig. 

1.8 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.8.1 Kfz- und Fahrradstellplätze, Zufahrten und Hofflächen sind als wasserdurchlässige 
Oberflächenbefestigung (z.B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurch-
lässigen Fugen, Schotterrasen, begrüntes Rasenpflaster, Drainpflaster) auszufüh-
ren.  

1.8.2 Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird die Verwendung UV-anteilarmer Außenbe-
leuchtung zur Minderung der Fallenwirkung festgesetzt (z.B. warmweiße LED-
Leuchtmittel). 

1.8.3 Kupfer, Zink oder Blei ist als Dacheindeckung nur in beschichteter oder ähnlicher 
Weise behandelter Ausführung zulässig. 

1.9 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
(§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB) 

1.9.1 Auf der im zeichnerischen Teil festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind je angefangene 300 m² Grund-
stücksfläche ein einheimischer Laubbaum II. Ordnung oder ein einheimischer 
Obstbaum zu pflanzen (Art und Qualität siehe Pflanzenliste im Anhang).  

1.9.2 Auf der im zeichnerischen Teil festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind 100 heimische, standortgerechte 
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Laubsträucher (Art und Qualität siehe Pflanzenliste im Anhang) im lockeren Ver-
band zu pflanzen. 

1.9.3 Die Anpflanzungen müssen spätestens ein Jahr nach Baufertigstellung (Schluss-
abnahme) erfolgen. 

1.9.4 Alle festgesetzten Anpflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. 
Abgängige Gehölze sind durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art gemäß 
der Pflanzenliste im Anhang zu ersetzen.  

1.10 Flächen zur Vorkehrung vor schädlichen Umwelteinwirkungen                       
(§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 

Zum Schutz vor abdriftenden Spritzmitteln ist auf der zeichnerischen festgesetzten 
Fläche eine zweireihige Heckenpflanzung aus heimischen, standortgerechten 
Laubsträuchern (Art und Qualität siehe Pflanzenliste im Anhang) vorzusehen. Die 
einzelnen Reihen haben einen Abstand von 1 m einzuhalten. In der Reihe ist ein 
Abstand von 1,25 - 1,50 m vorzusehen. Die einzelnen Reihen sind um 50 cm ver-
setzt zu pflanzen. 
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
21.11.2017 (GBl. S. 612, 613) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 19.06.2018 (GBl. S. 221) 

 

2.1 Dachgestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Die zulässige Dachform und die zulässige Dachneigung ist der Planzeichnung zu 
entnehmen.  

2.1.2 Dachgauben sind nicht zulässig. 

2.1.3 Die Dächer von Doppelhäusern müssen die gleiche Dachform und Dachfarbe auf-
weisen. Die Dachneigung direkt aneinander angrenzender Doppelhäuser muss 
einheitlich sein. Eine Abweichung bis maximal 3° ist zulässig. Wenn keine Eini-
gung erzielt werden kann, gelten eine Dachneigung von 30° und eine graue Dach-
farbe. Ein Versatz der Firstlinie bis zu 1 m ist zulässig.  

Hinweis:  

Sofern zunächst nur eine Doppelhaushälfte realisiert wird, ist die Dachneigung 
auch auf dem angrenzenden Grundstück durch Baulast zu sichern. 

2.1.4 Garagen und Carports sind mit einer Dachneigung von 0° bis 30° zu versehen.  

2.1.5 Wellfaserzement und Dachpappe sind als Dacheindeckung unzulässig. 

2.1.6 Anlagen, die der Energiegewinnung dienen (Photovoltaik, Solarthermie), sind nur 
am Gebäude zulässig.   

2.2 Gestaltung unbebauter Flächen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

Die unbebaute Fläche des bebauten Grundstücks ist gärtnerisch zu gestalten und 
dauerhaft zu unterhalten. 

2.3 Abfallplätze (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

Mülltonnenplätze und Abfallplätze (z.B. Kompostbehälter) sind dauerhaft gegen-
über dem Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen abzuschirmen und ge-
gen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind - 
sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt - zu begrünen 
(Kletterpflanzen oder Spalierbäume). 

2.4 Einfriedungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.4.1 Die Höhe der Einfriedungen zu angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen darf 
0,80 m bezogen auf die Oberkante der angrenzenden Verkehrsfläche nicht über-
schreiten.  

2.4.2 Der Abstand von Einfriedungen, Hecken und Hinterpflanzungen zur öffentlichen 
Verkehrsfläche muss mindestens 1,00 m betragen. 
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2.4.3 Geschlossene Einfriedungen (Mauern, Wände, Gabionenwände etc.) sind unzu-
lässig. 

2.4.4 Maschendraht und Drahtzäune sind nur mit Heckenhinterpflanzungen zulässig. 
Die Verwendung von Stacheldraht ist unzulässig. 

2.5 Außenantennen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO) 

Außenantennen und/oder Parabolanlagen sind an einem Standort am Gebäude zu 
konzentrieren. 

2.6 Freileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 

Freileitungen (z. B. für Niederspannung, Telekommunikation) sind nicht zugelas-
sen. Die entsprechenden Netze sind in Erdverkabelung auszuführen.  

2.7 Stellplatzverpflichtung (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen wird auf 1,5 Kfz-Stellplätze je Wohnein-
heit erhöht. Bruchteile einer Stellplatzanzahl sind auf die nächste volle Stellplatz-
zahl aufzurunden. Als notwenige Stellplätze werden auch Stauräume vor Garagen 
und Carports derselben Nutzungseinheit angerechnet. 

2.8 Umgang mit Niederschlagswasser (§ 74 (3) Nr. 2 LBO) 

2.8.1 Im Plangebiet sind geeignete Maßnahmen zur Minderung des Abflusses von Nie-
derschlagswasser vorzusehen. Zu diesem Zweck ist das auf Dachflächen, Terras-
sen, Zufahrten, Wegen usw. anfallende Niederschlagswasser schadlos auf dem 
Grundstück mit Notüberlauf in die Kanalisation zur Versickerung zu bringen. Hier-
zu sind auf dem Grundstück Versickerungsanlagen nach Maßgabe der Verord-
nung des Ministeriums für Umwelt und Verkehr über die dezentrale Beseitigung 
von Niederschlagswasser vom 22.03.1999 anzulegen.  

2.8.2 Ist eine Versickerung nicht möglich, sind Zisternen für die Brauchwassernutzung 
im Garten zu berücksichtigen.  

Hinweis:  

Die Anlagen zur dezentralen Niederschlagswasserbeseitigung sind entsprechend 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu unterhalten und 
zu bemessen. Zur Bemessung der Mulden- bzw. Flächenversickerung kann das 
Arbeitsblatt DWA-A 138 von April 2005 herangezogen werden. 
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3 HINWEISE 

3.1 Landwirtschaftliche Emissionen 

Das Bebauungsplangebiet grenzt an landwirtschaftliche Nutzflächen an. Daher 
kann es auch bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung zu Emissionen wie Gerüche, 
Stäube, Geräuschen und Erschütterungen kommen, die als ortsüblich hinzuneh-
men sind. 

3.2 Naturschutz 

Die  westlich  an  den  Geltungsbereich  des  Bebauungsplans  angrenzende  
Streuobstwiese  ist während der Bauarbeiten vor Schäden zu schützen. 

3.3 Bodenschutz 

3.3.1 Allgemeine Bestimmungen 

Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abgescho-
ben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnöti-
ges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist 
nicht zulässig. 

Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des Mas-
senausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Urgelän-
des nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auffüllung 
ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu be-
schränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestalten. 

Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- bzw. 
Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden 
können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

Es können jedoch von Seiten des Entsorgungsunternehmers für die Entsorgung 
des Aushubmaterials weitere Beprobungen und Laboranalysen gefordert werden. 
Im Falle der Zwischenlagerung (z.B. zur weiteren Verwertung) sollten Materialien 
gegen Witterungseinflüsse geschützt werden. Beeinträchtigungen durch Sicker-, 
Stau- und Grund-wasser sollten vermieden werden.   

3.3.2 Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden 
(Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwertbar auf 
geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch 
locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 
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Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflo-
ckerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versickerung 
von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen und 
30 cm bei Grabeland nicht überschreiten. 

3.4 Allgemeiner Denkmalschutz  

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde 
umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metalltei-
le, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschich-
ten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages 
nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denk-
malschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäo-
logische Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der 
Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. 
§ 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologi-
scher Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rech-
nen. 

3.5 Geotechnik 

3.5.1 Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten bilden im Plangebiet quartä-
re Kiese und Sande der Ortenau-Formation mit unbekannter Mächtigkeit den ober-
flächennahen Baugrund. 

3.5.2 Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl 
und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensi-
cherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-
2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

3.6 Bauen im Grundwasser 

3.6.1 Aus Gründen des allgemeinen Grundwasserschutzes ist das „Bauen im Grund-
wasser" grundsätzlich abzulehnen. Die Höhenlage der Unterkante Kellerfußboden 
ist i.d.R. so zu wählen, dass diese über den mittleren bekannten Grundwasser-
ständen liegt. 

3.6.2 Für unvermeidbare bauliche Anlagen unterhalb des mittleren Grundwasserstandes 
sowie für Grundwasserabsenkungen im Rahmen von Bauvorhaben ist eine sepa-
rate wasserrechtliche Erlaubnis bei der zuständigen Wasserbehörde (Landratsamt 
Ortenaukreis) zu beantragen. 

3.6.3 Bauliche Anlagen unterhalb des höchsten Grundwasserstandes sind wasserdicht 
und auftriebssicher auszuführen. Zur Herstellung der Abdichtung von Baukör-
pern/Bauteilen und sonstiger Anlagen dürfen keine Stoffe verwendet werden, bei 
denen eine Schadstoffbelastung des Grundwassers zu besorgen ist. 

3.6.4 Im Umfeld des Vorhabengebietes sind amtliche Grundwassermessstellen vorhan-
den. Für die Messstellen wurden mit Hilfe der Grundwasserdatenbank des Landes 
Baden-Württemberg nachfolgend der niedrigste, mittlere und höchste Grundwas-
serstand ermittelt. 
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Die in dieser Tabelle dargestellten Grundwasserstände sind Montagswerte, d. h. 
dass der bisher vorhandene tatsächliche Maximalwert zwischen zwei Montagswer-
ten liegen kann und somit evtl. noch höher ist. 

3.6.5 Die Herstellung einer Dränage zum Absenken und Fortleiten von Grundwasser ist 
unzulässig. 

3.7 Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten ungewöhnliche Färbungen und / oder Geruchsemissionen 
(z. B. Mineralöle, Teer) wahrgenommen, so ist umgehend das Landratsamt Orten-
aukreis (Amt für Umweltschutz; Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz) zu un-
terrichten. Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort einzustellen. 

3.8 Telekommunikationslinien 

Zur Versorgung der neu geplanten Gebäude mit einer Telekommunikationslinie 
der Telekom werden die Bauherren / Investoren gebeten sich frühzeitig für die Be-
auftragung des Hausanschlusses an den Bauherrenservice der Telekom unter 
08003301903 zu wenden. 

3.9 Erdgasversorgung 

3.9.1 Bei gegebener Wirtschaftlichkeit kann das Verfahrensgebiet über das bestehende 
Leitungsnetz der Weiherstraße mit Erdgas versorgt werden.  

3.9.2 Hausanschlüsse werden nach den technischen Anschlussbedingungen der 
bnNETZE GmbH, den Bestimmungen der NDAV und den Maßgaben der einschlä-
gigen Regelwerke in der jeweils gültigen Fassung ausgeführt. In Anlehnung an die 
DIN 18012 wird für Neubauvorhaben ein Anschlussübergaberaum benötigt. Der 
Hausanschlussraum ist an der zur Straße zugewandten Außenwand des Gebäu-
des einzurichten und hat ausreichend belüftbar zu sein. Anschlussleitungen sind 
geradlinig und auf kürzestem Weg vom Abzweig der Versorgungsleitung bis in den 
Hausanschlussraum zu führen. 
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3.10 Abfallwirtschaft 

3.10.1 Bereitstellung der Abfallbehälter / Gelbe Säcke 

Die Bereitstellung der Abfälle, soweit diese im Rahmen der kommunalen Abfallab-
fuhr entsorgt werden, muss an einer für 3-achsige Abfallsammelfahrzeuge (bis 
10,30 m Länge) erreichbaren Stelle am Rand der öffentlichen Erschließungsstra-
ßen erfolgen.  

3.10.2 Abfallwirtschaftssatzung 

Die speziellen Regelungen der Abfallentsorgung im Ortenaukreis enthält die Ab-
fallwirtschaftssatzung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Ortenaukreis in der je-
weils geltenden Fassung. 
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ANHANG 

Pflanzenliste 

Heimische Gehölze  

Mindestgrößen zur Festsetzung der Baum- bzw. Strauchgrößen: 

 Bäume: 3 x v. Hochstämme, Stammumfang 16 - 18 cm 

 Sträucher: 2 x verpflanzt, 60 - 100 cm Höhe 

 Hecken: 175 - 200 cm Höhe  

 Bei der Beschaffung der Bäume sind ausschließlich gebietsheimische Ge-
hölze aus regionaler Herkunft zu verwenden. Für die regionale Herkunft ist 
von den Baumschulen ein entsprechender Nachweis zu erbringen. 

 
Bäume  
Acer campestre    Feldahorn 
Acer platanoides    Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus    Berg-Ahorn 
Carpinus betulus    Hainbuche 
Populus tremula    Zitterpappel 
Prunus avium    Wildkirsche 
Quercus robur    Stieleiche 
Quercus petraea    Traubeneiche 
Ulmus laevis    Flatterulme 
Tilia cordata     Winterlinde 
Juglans regia    Walnuss 
Sorbus aucuparia    Eberesche 
Sorbus torminalis    Elsbeere 
Sorbus domestica    Speierling 
Sorbus aria     Mehlbeere 

 
Obstbaumarten: 
Sorbus domestica    Speierling 
Morus alba      Weiße Maulbeere 
Prunus avium- Sorten   gebietsheimische Süßkirsche   
      (z.B. Markgräfler Kracher, Schauenberger,  

Hedelfinger) 
Pyrus pyraster- Sorten  Kulturbirne (z.B. Schweizer Wasserbirne, Geißhirtle) 
Malus sylvestris- Sorten   gebietsheimische Apfelsorten (z.B. Bohnapfel, Zieg-

ler Apfel, Boskoop) 
Prunus domestica- Sorten   gebietsheimische Zwetschgen   
      (z.B. Hauszwetschge) 

Sträucher / Hecken 
Carpinus betulus    Hainbuche 
Cornus mas     Kornelkirsche 
Cornus sanguinea    Roter Hartriegel 
Prunus spinosa    Schlehe 
Lonicera xylosteum    Heckenkirsche 
Ligustrum vulgare    Liguster 
Lonicera xylosteum    Gemeine Heckenkirsche 
Rosa canina    Hundsrose 
Rhamnus cathartica    Kreuzdorn 
Sambucus nigra    Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana    Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus    Gemeiner Schneeball 




